
Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

Hiermit melden wir uns bei der Johann-Heinrich-Voß-Schule verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe 

von Lernmitteln an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. 

Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:  

1. Das Entgelt in Höhe von 60,00 € muss bis zum 10.06. auf das nachfolgende Konto bei der 

Weser-Elbe-Sparkasse entrichtet werden: 

Empfänger:  Realschule Otterndorf  IBAN:  DE06 2925 0000 0152 5355 43  

Verw.-Zweck:  Vor-, Nachname, Kl. d. Kindes  BIC:  BRLADE21BRS  

Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene 
Kosten zu beschaffen.  

2. Wir sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt, 
eingebunden und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten 

Zustand zurückgegeben werden. 

3. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sodass eine 

weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind wir zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes 

der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 

 Wir sind erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantragen eine 

Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe. In diesem Falle beträgt das zu überweisende Entgelt 

50,00 Euro. 

Name, Vorname  Geb.-Datum  jetzige Klasse  Schule  

    

    

    

 Wir gehören zu den leistungsberechtigten Personen. Der Leistungsbescheid muss den  

Stichtag 01.05. enthalten. Den Leistungsbescheid oder die Bescheinigung des 

Leistungsträgers senden wir per Post oder Email (info@rsott.net) an das Sekretariat der Johann-

Heinrich-Voß-Schule.  

 
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Wir möchten nicht an der entgeltlichen Lernmittelausleihe teilnehmen, da wir die Bücher 

eigenständig kaufen.  

 
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  


